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 Veröffentlicht am 21.10.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

72/13 Studienförderung

Norm

AVG §37;

StudFG 1983 §2 Abs3;

Rechtssatz

Die von einem Studierenden geltend gemachte P8ege und Erziehung seines unehelichen Kindes stellt einen wichtigen

Grund im Sinne des § 2 Abs 3 StudFG dar. Die Behörde hat daher Erhebungen und Feststellungen darüber zu tre;en,

ob den Studierenden nach Maßgabe der Situation der Kindesmutter im betre;enden Zeitraum (insbesondere deren

Studium) eine sittliche P8icht zur Kindesp8ege getro;en hat und ob er gegebenenfalls dadurch in seinem

Studienerfolg beeinträchtigt worden ist.
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